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Antrag auf Erhöhung des Mitgliedsbeitrags für 
ordentliche Mitglieder 
an die Mitgliederversammlung am 17. März 2020 in Köln 
Beantragt wird, den Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder ab dem Ge-
schäftsjahr 2020 von 85,00 EUR auf 100,00 EUR zu erhöhen. Alle anderen 
Beiträge bleiben davon unberührt.1 

Begründung 

Einerseits geht es darum, die unterschiedlichen Angebote der DGfE zu erhalten 
(1), andererseits müssen perspektivisch wieder Rücklagen gebildet werden (2). 

(1) Soll das in den letzten Jahren breite Angebots- und Aktivitätsspektrum 
der Gesellschaft ‒ das Organisations- und Dienstleistungsangebot der 
Geschäftsstelle mit festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
Workshops und Veranstaltungen, die Publikationen, die Angebote für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Qualifizierungsphasen, 
insbesondere die Summer School sowie die direkt disziplinbezogenen 
Aktivitäten ‒ nicht reduziert werden, ist aus Perspektive des Vorstandes 
die vorgeschlagene Beitragserhöhung dringend zu empfehlen. 

(2) Perspektivisch sind Rücklagen in der Höhe von ca. 180.000,00 EUR an-
zustreben, um im Falle eines unerwarteten Liquiditätsengpasses die Zah-
lungsfähigkeit der DGfE aufrecht zu erhalten. Es geht hierbei in erster 
Linie darum, jährliche vertragliche Verpflichtungen erfüllen zu können 
(Personalkosten, Miete, etc.), aber auch die jährlichen 
Sektionszuwendungen in Höhe von ca. 80.000,00 EUR sicherzustellen. 

Der Vorstand bittet die Mitgliederversammlung, der vorgeschlagenen Erhö-
hung der Beiträge für ordentliche Mitglieder um 15,00 EUR auf 100,00 EUR 
ab dem Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen. Die so erzielten Mehreinnahmen 
würden auch ermöglichen, die Selbstbeteiligungen für DGfE Mitglieder an 
Veranstaltungen der Gesellschaft auf einem akzeptablen Niveau zu halten. 

 
1  Beitragsordnung: Ordentliche Mitglieder mit einer Beitragsreduzierung aufgrund von 

Pensionierung: 40,00 EUR (auf Antrag). Ordentliche Mitglieder mit einer 65%-Anstellung 
oder weniger: 35,00 EUR (bezogen auf TVÖD 13/14 und vergleichbare Tarife; auf Antrag). 
Ordentliche Mitglieder mit einer Beitragsreduzierung aufgrund von Arbeitssuche: 30,00 
EUR (auf Antrag). Ordentliche Mitglieder mit einer Beitragsreduzierung, da sie in einem 
osteuropäischen Land angestellt sind und dort ihren Wohnsitz haben: 52,00 EUR (auf 
Antrag). Assoziierte Mitglieder: 35,00 EUR. Ehrenmitglieder: 0,00 EUR 
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Die erzielten Mehreinnahmen von ca. 35.000,00 Euro würden bei weiterhin 
zurückhaltender Haushaltsführung zukünftig einen ausgeglichenen Haushalt 
gewährleisten und Rücklagen wieder leicht aufgebaut. 
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